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Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung: 
Rechtzeitige Planung des Renteneintritts  

Auch in 2019 stellt sich für viele rentennahe Gesellschafter-Geschäftsführer (v.a. Jahrgang 
1954) die Frage, ob sie mit der in der Versorgungszusage geregelten Altersgrenze auch ihre 
Altersleistung in Anspruch nehmen wollen. 

Hier stellen sich erfahrungsgemäß folgende Fragen: 

• Kann ich als GGF über das Erreichen der Altersgrenze hinaus meine bisherige 

entgeltliche Tätigkeit fortsetzen? 

• Ist ein paralleler Bezug von Gehalt und Altersleistung möglich? 

• Kann ich auf die fällige Altersleistung verzichten bzw. diese noch ein paar Jahre bis zum 

Dienstaustritt aufschieben? 

• Welche steuerlichen Rahmenbedingungen sind dabei zu beachten, um eine 

Steuerschädlichkeit (z.B. verdeckte Gewinnausschüttung oder verdeckte Einlage) zu 

vermeiden? 

• Wann werden die Leistungen aus der Rückdeckungsversicherung fällig? Welche 

steuerlichen, handelsbilanziellen und insolvenzrechtlichen Konsequenzen hat dies? 

• Wie kann ich meine betriebliche Altersversorgung in eine Nachfolgeplanung (z.B. Verkauf 

des Unternehmens/der Gesellschaftsanteile) sinnvoll einbinden? Welche 

Gestaltungsoptionen gibt es? 

• … 

Der Eintritt in den Ruhestand sollte also im Voraus gut geplant sein – insbesondere stellt die 
Finanzverwaltung gewisse Anforderungen an die steuerliche Anerkennung der Zahlung der 
Betriebsrente – v.a. dann, wenn der Gesellschafter-Geschäftsführer über das Erreichen der in 
der Versorgungszusage geregelten Altersgrenze weiterhin ein Geschäftsführergehalt bezieht 
(vgl. BMF-Schreiben vom 18.9.2017 - IV C 6 - S 2176/07/10006). In solchen Fällen besteht 
nach unseren Erfahrungen erheblicher Handlungsbedarf, um steuerschädliche Auswirkungen 
zu vermeiden. 

Gerne stellen wir mit Ihnen die Weichen für den Eintritt in den Ruhestand und unterstützen 
Sie bei der Umsetzung der Handlungsoptionen. 

Köln, im Januar 2019 

Kölner Spezial 
Beratungs-GmbH für betriebliche Altersversorgung 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2017-09-18-bilanzsteuerrechtliche-beruecksichtigung-von-versorgungsleistungen.pdf?__blob=publicationFile&v=1

